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1.
FUr die Erstellung der Zufahrtsstrasse zur Nationa1str~s~N1

in Oensingen musste im Gebiet nördlich der SEE—Linie eine Bau—

lendun1e~n~ durchgeführt werden. Die Zufahrtsstrasse bildet

teilweise ein Bestandteil der N~ti~nalstrasse N 1 und ist im

übrigen eine Zufa‘r1rtsstrass~ im Sinn~ von § 14 des Einführungs—

gesetzes vom 26. März 1961 zum Bundesgesetz über die National—

strassen. Nach Art, 36 des Nationalstr~~enge~etzes vom 8. März

1960 und § 16 Abs. 2 des Einführungsgeset~es :k~n der Regierungs—

~at eine für den Strassenbau notwendige Bauländ~na1egi~ui~ verfügen,

wenn die Grundeigentümör binnen einer vom Regi~run~rat anberau.m—

ten angemessenen Frist nicht die freiwillige Du~ähfUh~‘u~ig-besch1ies_

sen. Gestützt auf dEi~s~ ~stimmi~ngen hat der Regierungsrat am

24.7.64 (RRE Nr. 3632) für das im Eigentümer— und Fläche±lverzejch_

nie vom 4.5.64 als Autobahnperjmeter bezeichnete Gebiet die Durch—

führung einer Baulandumlegung verfügt. Mi:t.der Ausarbeitung des

Vorprojek-tes wurde das Ingenieurbüro Bernasconi ± Flur~r, Solothurn,

• beauftragt.

• Am 28~767 ist die inzwischen vom Regierungsrat erlassene Verord—

nung über Landumlegungen für den Bau von National- und Kantons-

strassen vom 28.4.67 (Landumlegungsverordnung), die die Verfahrens—

vor-schriften enthält, in Kraft getreten. Am 1.8.67 (RRE Nr. 3795)

erliess der Regierungsrat für die betroffenen Grundstücke die in

§14 d~r Landumlegungsverordnung vorgesehene öffentlich_rechtliche

Eigantu~sb es chr~nkung mit der Anmerkung “Baulandumlegung“ im

Grundbuch,
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In enger Zusammenarbeit mit der Konsultativkommission der Einwohner-

gemeinde Oensingen besorgte die kant. Barlandumlegungskommission

die notwendigen Vorarbeiten (Behandlung verschiedener Entwürfe,

~Durchführung der Wunschtage mit den Grundeigentümern usf,). Schliess—

lichJegte sie irnader Zeit vorn 11, — 25.9.67 in Oensingen öffentlich

auf:

1. Plan über den Alten Besitzstand mit Grundeigentilmer— und
Flaonenverze chnrna.

2 Pian uber den neu zugeteilten Besitzstand mit Grundeigentumer—
und Flächenverzeichnis.

3 VerzeichLals der Dienstbarke~ten im alten Besitzstand

4. Verzeichnis der Dienstbarkeiten im neuen Besitz~tand.

5. Wertklassenplan für die Entschädigang des allgemeinen
Abzuges.

Die Publikation dieser öffentlichen Auflage erfolgte zusammen mit

der Bekanntmachung des von der Baulandumlegungskommission be

schlossenen Reglementes für den provisorischen Besitzübergang im

Amtsblatt Nr.36 vom 8.9..67 wie auch im Anzeiger für das G-äu und

Thal, Zudem erhielten alle Grundeigentümer mit eingeschriebenern

Brief Vorn 4~9,67 den ~ublikationstext und das Besitzübergangs—

Reglement.

Im.gleichen Amtsblatt~Nr, 36 vom 8.9.67 und im entsprechenden An—

zeiger fur das G-au ufld Thal erfolgte durch das kant Bau—Departeme?

die Publikation der Auflage der Abänderung der Baulinien des Stras-~

senplanes Zufahrtsstrasse. Oensingen (Auflagefrist 11.9. 10.10.

l967)~ Diese Abänderung von Baulinie~ ergab sich im Zusammenhang

mit der Baulandumlegung (Anpassung der Baulinieri an die neuen Eigen—

tumsgrenzen) Es ‚ira hierzu auf den ebenfalls heute gefassten

ERB Nr 4229 verwiesen, der die neuen Ba~linien genehmigt

Die allen 45 Gruhdeigentüiri~rn gleichmässig auferlegte Landabgabe

zu öffentlichen Zw~ek~i~ (sog. allgemein~r Abzug) beläuft sich auf

etwa 18,7 «/o, Innert der Auflagefrist gingen bei der erstinstanzlich

zuständigen Eauiandumlegungskommission 14 Einsprachen ein, die von
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-dieser beha~delt wurden Sowe~ts~~UJioh_erledigt oder zuruck

gezogen rden konnte~ oder soweit-der Ent~‘öheid der Kommission

unang~fochten_blieb_und nicht_we o rde künnen diese

Einsprachen_als erledi~t abgeschrieben_we~‘den. Gegen 5 Entscheide

-der Baulandumle~gskommjssio1a ~rde beim Regierungsrat wegen der

- Neuzuteilung Beschwerde erhobcn; 11 Grundeigentüner ftihrten beim

Kant. Verwaltungagericht Beschwerdewegen de~.Ebhe der Entschädi—

gttngen fur den allgemeinen Abzug (Wertklassenplan) Im Zuge der

Vergleichsverna~dlungen vor dem Referenten des Verwaltungsgerichtes

und auf dessen Vorschlag hin erhonte der Staat am 27 5 68 die im

( Wertklassenplsn dcr BaJlandumlegtmgskommission festgelegten n~2—
Preise in jeder Wertklasse um Fr 5 —— 9 beim Verwaltungsger~cht

hangige Beschwerden wurden hierauf zuruckgezogen~ Von dieser Er—

hühung des Wertklassenplanes um Fr. 5.——/m2 sollen .aus Gründen der

Billigkeit und gleicher Behandlung alle betroffenen Landeigentüner

profitieren. Es wird deshalb eine_allgemeine_Erhühu~ervond~

Baulandumlegungskomm~s s ion fesigesetztenWerteumpr5_~./rn2

beschlossen, - ~ •‘• - - -:

- Der Regierungsrat hat noch über-- die Beschwerden der folgenden

• 5 Grundeigentüner zu befinden:

1. Adolf Berger, Oberdorf, Oensingen

.?-.Alfred Weber, Elektro~Fachgeschäft, Oensingen

- 3~. Mathilde Hunziker«Baumgartner, Balsthal

- 4. von Roll AG-., Werk ~ Balsthal

5. Josef Bloch—Müller, Wagnerei, Oensingen

- II,

Der Regierungsrat zieht in Erwägung:

Die mit~- -de~ instruktjo r~eschwerdefä1le betrauten Beamten des

Bau—Departementes führten mit den Beschwerdeführern und dem Prä

sidenten der Kant. Bdulandum1egungskommissj0~ am 1.2.68 in Oensingen

Parteiverhandlungen durch.
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.:;:..:Zl.~.~Qh3~Ørde_des Herrn Adolf Berg~r, Oberdorf, Oensingen

Na~hde~—~er Gemeinderat von Oensingen auf Empfehlung derkant.

Baulandvmlegungskommiamon die uber Parzelle 4 A projektierte

Gemeindestrasse in ihrer Linienführung etwas nach Norden v~rschoben

hat, was eine bessere bauliche Ausnützung der dem Beschwerdeführer

zugeteilten Parzelle erlaubt, hat dieser seine Beschwerde mit

schriftlicher Erklärung vom 26.5.68 zurückgezogen.

2. Beschwerde d~s_Hefrn Alfred_Weber, Elektrofachgeschäft, Oensingen,

vertreten durch Dr. W._Fr~ihlicher, Fürsprecher, Solothurn

In Berücksichtigung der durch die Umlegung g~schaffenen besonderen

Verhaltnisse nat sich das Bau—Departement auf ~trag der kant

Baulandumlegungskommission, bereit erklärt, im Falle einer Ueber

bauung der Herren Weber zugeteilten Parzelle 45 die nach § 21 ~R

nbtige Zustiir~mung zur Unterschreitung des Gebäudeabstandes (6 m

gegenüber dem Haus Schmid). zu erteilen. Herr Dr. W. Prbhlicher

hat deshalb am 4 6 68 namens seines Kl~enten die Beschwerde

zurückgezogen.

5. Beschwerde der. Frau Mathilde Hunziker—Baumgartner, Balsthal

Der Entscheid der kantonalen Baulandumlegungskommission vom 24.11.

1967 wurde Frau Hunziker am Montag, den 27.11.67 zugestellt resp.

auf Ersuchen des Postamtes hin am Schalter abgeholt. Gemäss § 15

Abs 2 der Landumlegungsverordnung mussen Beschwerden an den

Regierungsrat innert 14 Tagen seit Zustellung des Entscheides

erhoben werden. Im vorliegenden Falle ist demnach die Frist zur

Beschwerdeführung am Montag, 11.12.67, 24.00 Uhr abgelaufen. Die

Beschwerde ist aber trotz eindeutiger schriftlicher Rechtsmittel—

belehrung durch die Vorinstanz erst am 12.12.67, 18 Uhr, der Post

übergeben worden. Da sie ver~pätet eingereicht wurde, kann der

Regierungerat auf diese Beschwerde nicht eintreten, und es er

wächst mit der regierungsrätlichen Genehmigung der Vorlage der

Entscheid der Baulandumlegungsko~missiori in Rechtskraft.



a B-~chwerde der von Roh AG ‚ Werk Klus, Ealsthal

Die Lcg~t~mation zur Beschwerdefuhrung ist gegeben u~ad die ge

setzliche Frist ~rurde eingehalten, auf die Beschwerde ist des

halb einzutrete~a

Ge~ens-~and der Eeschv~erde bildet elnzig die Zuteilu.cig der Parzelle

44 J Es wird geltend gemacht, von d~eser Par~ehle seien be~ Pc

rucitsichtigung der Grenz— und Baulin~enabstsnde weniger alc 50 %
uber‘~aaubar, ja, wegen der expon~erten Lage am Rande der Zufrhrts—

strasse ~ur N 1 kaune sie fur Wohnbauten kaum genutzt werden Vorhe~

sei aber die EeschwerdefuJ‘-irerin Eigentumerin einer sehr gu~a~tigen

Bauparzelle gewesen, nach aem Entscheid der Kommission hat+e sie

sich nun mit minder~ertigern Abfalland zu begnugen, was kompensiert

werden musse Verlangt wird deshalb eine gu~stigere Zuteilung

Die kantonale Baulandumlegungskommissjon hat die Einsprache der

Beschwerdefuhrerin zu einem grossen Teile gutgeheissen Gegenuber

dem aufgelegten Plan wurde die Grenze zur Parzelle 20 B begradigt,

um der von Roll AG auch im nordlichen Teil ihrer Parzelle eine

bessere bauliche Ausnutzung zu ermoglichen Ebenso wurde dem

Begehren um Verlegung des zu Gunsten der Parzelle 44 J~bestehenden,

uber die Parzelle 20 B fuhrenden Geh~.. una Fahrwegrechtes entsprochen

Die Kommission hat ursprunglich der Beschwerdefuhrerin fur den im
( Bere~ch der Parzellen 44 J urd 44 H liegenden Gruncbesitz einen

ung~teilten lmd günzlich auf der Südseite der Auffahrtsrampe

Oensinge~i_Ba1sthal liegenden Landkomplex zuteilen wollen Nach dem

Zonenplan der Einwohnergemeirde 0ens~ngen kann das Gebiet sudl~ch

der Auffahrtarampe mehrgeschossig (Mehrfamihienhauazone), dasjenige

n~rd1ich der R~npe nur 2—geschossig (allgemeine. Wo~zo~e) ~berbaut

wer4en.~Das Gebot der Rechtsgleichheit verlangt für alle betroffenen

Grunde~gent~jner elne gle~chwertige Zuteilung, auch ~m H~nbhick auf

die Ueberhaubarkeit Da das Einverstandnis der nordlichen Nachbarin

der von~Roll. Frau Mathilde Hunziker, Balsthal, zu der ~on der
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BeschwerdefLilirerin gewünschten Plazierung gänzlich südlich der

Auffahrtsrampe nicht :heizubringen war, hat di~e Kommissibn mit

Recht eine Zuteilung entsprechend dem alten Besitzstand, d.h. für

beide Eigentümer n~5rdlich und südlich der Auffahrtsrampe vorge

nommen. Zudem gelten für Baulandumlegungen sinngemäss die für

Güterzusammenlegungen bestehenden Vorschriften (~ 11 I~andumlegungs—

verordnung). Diese verlangen grundsätzlich, dass soweit als mbglich

am bisherigen, alten Orte zuzuteilen ist. Die Vorinstanz hat die

umstrittene Parzelle 44 J, die zum grbssten Teil schon vorher im

Eigentum der von Roll AG war, in Befolgung dieser Regel zugewiesen.

Zur beschränkten Ueberbauungsmöglichkeit und der exponierten

Lage ist folgendes festzuhalten: Das in Frage stehende Grund

stück 44 J kann — wie eine überschlagsmässige Berechnung er

gibt — bei Beachtung von Grenzabstand (4 m) und Baulinien (8 m)

zu ca. 50 % überbaut werden. Daraus kann keineswegs irgendein

Nachteil abgeleitet werden; dürfen doch ohnehin nach der allgemeinen

Vorschrift von § 17 Abs. 3 ~R 50 % der Grundstückfläche nicht

überbaut werden. Gewisse Nachteile wie Lärm usw. bestehen für

jeden landeigentümer, dessen Grundstück direkt an der Autobahn—

• Zubringerstrasse liegt. “Exponiert“ ist somit nicht nur die

Beschwerdeführerin, sondern viele andere im Perimete.r liegende

Grundeigentümer sind es ebenso. Die Landumlegung wurde ja gerade

d~irch den Bau dieser Strasse nötig, die übrigens anderseits auch

bessere Erschliessungsrnöglichlceiten bringt.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass im Falle der Beschwerdeführerin

die Zuteilung der Parzelle 44 J nicht isoliert und losgel~5st von

der Gesamtzuteilung an die von Roll AG betrachtet werde~i. darf:

Im südlichen Teil des Umlegungsge.bietes (zwischen SEE—Linie und

Kantonsstrasse) hat die Beschwerdeführerin die Parzelle 44 L und

44 M erhalten. Das bisherige Grundstück :GB Nr. 1209 liegt nach dem

Zonenplan der Gemeinde.Oensii~gen zu 8Q %‚ d.h. mit etwa 66 a in

der Grünzone. Im Bereiche dieses Gr~n~stückes, also inder Grünzone,
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wurd~ der von Roh aber nur eine verhältnismässig kleine Fläche,

nä~hjch mit 27+ a die Parzelle 44 L zt~ge~teilt, während alleä übrige

der Beschwerdeführerin hier zugewi~sene Land, nämlich die Pa~‘z~lle

44 .M nit. 52+ a in der punkto Ausn.üt~üng und U~berbautuag günstigsten

Mehrfamiljenhauszone liegt. Auch dieser Ui~stand ist zu beachten

und “kompensiert“, ~ mit der Be~chwe~deführerjnzuspreche~ ge

wiss die angeblich mit der Parzelle 44 J verbundenen Nachteil~.

Aus all diesen Gr~den drängt sich eine andere ZuteilungI~jneswegs

äuf; die Beschwerde der von Roll AG., W~rkXlus, istäb~uweisen und

der Entscheid der kantonalen EaulanduJnlegungsko~~53~0~ ist mit der

Genehmigung der Vorlagen zu bestatigen Die Beschwerdefuhrerin hat

als Beitrag an die Kosten des Beschwerde~erfahr~s ~ine En~s6heid_

gebuhr von Fr 50—— zu bezahlen

5 Beschwerde des Herrn Josef Bloch—Muller, Wagnerei, Oenslngen

Die Legitimation zur Beschwerdefuhrung ist gegeben. D~ g~t~_

l~ehe Frist wurde eingehalten; auf die Beschwerde ist.d~hälb~

e±nzutreten. -

Der Beschwerdeführer war bisher Eigentu~er des Grundstückes~

Oensingen Nr 1216 Dieses weist von Suden nach Norden eine

Gesamtl~nge von ca. 140 in auf. Die Breite beträgt auf eine Länge

•von etwa 120 m ~nd 23 in. Im nördlichen Teil, also nur au~ di~

restliche Lünge von 20 m, erweitert sich die Breite von 25 auf

~twa 35 m. Mit der Zuteilung der neuen Parzelle 9 erhält Herr Bloch

nicht~ anderes als sein bisheriges Gründstück Nr. l2l6~ ver—

kürzt ~ diesen nördlichen, 20m langen und in der Breite von

25 auf 35 in wachsenden Teil, der in die Umlegung eingewörfen ünd

daher abgetreten werden soll.

Gegen diesen Abzug setzt sich der Beschwerdeführer zur Wehr mit

der Begründung, die Vorinstanz habe ihm so den zum Bauen am

besten geeigneten Teil sei~aes Landes weggenomme~~ Das ihm ver~

bieiböndründst~~~; ~ Ue~~bauung zu schmal. Er verlangt

die Zuweisung einer Parzelle von mindestens 30 in Breite.



Die ~~:Eaulandumlegungskommission hat mit der Abtrennung des nord

~Lichen«Teiles“bewusst.Riicksicht genommen auf die durch diesen‘

‘:.,Tei]~. fährende.und geplante Gemeindestrasse: Die im Zonen— und

~trassenpI~n der Gemeinde Qenisingen vorgesehene Strasse zer

schneidet den nördlichen Teil nämlich in zwei Hälften. Ver—

b]eiben• wUrde Herrn Bloch auf der Nordseite der Strasse ein

•Restgrundstäck, das baulich nicht mehr genutzt werden könnte.

Die Vorinstanz hat also die Interessen des Beschwerdeführers

wahrgenommen,, um dessen Eigentum vor unnötiger ZerstUckelung zu

schutzen und den kommenden Eingriff durch die Gemeinde zu mil

dern. 3udern wurde das Grundstiick Nr. 1216 durch die Umlegung,.

noch besser arrondiert,‘indemes jetzt auf die ganze Länge aie

~‘~“]~‘i~be Breite erhält. Dem Beschwerdeführer verbleibt immer

noch eine Bautiefe von 11 in. Wenn dieser schl~~]idh kategorisch

veri~n~t.,~ es ‘s~-i.~ uberhau~t~ ein -~rundstUck~ zuzuteilei~das~«

nicht spätei: von einer G-emeindestrasse tangiert werde, gleich

zeitig aber sich gegen die Abtretung des nördlichen T~ile~ seiner

Parzelle, wo die Gemeindestrasse durchfähren wird, auflehnt,‘ er

scheint ein solches Ansinnen sehr ungereimt und widersprächlich.

Herr Bloch Ubersieht dabei geflisse~atlich., dass er, sich — wie

jeder in die Umiegung Einbezogene - ei.~nen allgemeinen Abzug von

18,7 % gefallen lassen muss. Im Ubrigen wird gerade durch diese

Gemeindestrasse das Land des BeschwerdefUhrers erschlossen; erst

durch die, Anlage der Strasse wird seine bisher abgelegene Par

zelle baureif,

Die Beschwerde muss mithin ‚als gänzlich unbegründet abgewie~e~

werden. Sie hättefUglich unterbleiben können. Der Beschwerdefüh—

rer hat als Beitrag an die Kosten des Beschwerdeverfahrens‘ eine

‚EntscheidgebUhr von Fr. 50.-— zu bezahlen ‚ ‚

* ‘. ‘ ‘~ III. ‚ ‚:‘‘~. “. -

Das‘ von -de~ ‘kan~bna~n‘ üla~idumlegiu~gskommission beschlossene

und am 8 9 1967 publizierte Reglement fUr de~provisorischen
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~Resitzübergang lautet:

Um St&un~en im Wirtschaftsbetrieb der.Betei1:igten der Umlegung

möglichst zu vermeiden,. werden für d~n U~be~a~ig folgend~ Bö~

StimmUfl~en aüfgesteilt:

l~ Dbr ~~wird auf de~
1. November 1967 festgesetzt.:.

2. Das Abernten sämtlicher Fruchtarten hat auf den 1. November 1967
zu erfolgen, Herbetgrasung au±‘~den 15. Nov. 1967.

3. Wo diese Ernte— und Uebergangsbestimmungen aus wichtigen
Griinden nicht eingehalten werden können, ist spätestens
14 Tage vor~Gesuch an die Kant.
Baulandunllegungskomrnission zu richten. Besondere Abmachungen
zwischen den alten und neuen Gx~indöigentüm~.: sind empfehlens-.
Wert.

4. Bäume, die den Besitzer Wechseln, wex~den von Experten geschätzt.
Das Verzeichnis d~r Baumschatzungen wird ~äh~‘end 14 Tagen
offentlich aufgelegt,

5. Die Enbschmdigungen für~~ ~e~den
ebenfalls festgelegt und während 14 Tagen öffentlich aufge
legt.

6. Die Gutschriften bzw. Belastungeh bezügli~h Ziff. 4. und 5
werden im Rahmen der Schlussabrechnung mit den 5-rundeigen—
tUrnern verrechnet. :•:~

7. Die neuen ~rundstückgrenzen Werden durch das 1~e~1ieurbüro
vorläufig mit rot markierten P..~ählenabgesteckt. Nach Geneh
migung des Neubesitzstandes durch den Re~±erun~sr~t erfolgt
die definitive Vermarkung. — Das Entfernen von Absteckpfählen
ist untersagt. Eventuelle Rekonstruktionsarbeite~ gehen zu
Lasten der Fehibaren.

8. Streitigkeiten bezüglich des Besitzüberganges en~sch~ide-~ die
kantonale~mit RekuiE‘~frist von
14 Tagen an den Regierungsra-b.

Diese Bestimmungen regeln den allmählichen Uebergang vom alten

in den neuen Besitzstand. Sie geben zu keinen Bemerkungen Anlass

und können genehmigt werden,

IV.

Gemäss § 13 Abs. 3 d.er LandusnlegungsverordnU~g hat der Regierungs_

rat die Vorlagen zu genehmigen, Mit Ausnahme des Wertklassenplanes,
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für den wie unter 1. hievor erläutert, eine allgemeine Erhöhung

von Fr. 5.——/m2 beschlossen wurde, kann sämtI~ichen Vorlagen der

Baulandumlegungskommission die Genehmigung erteilt werden Nach

§ 13 .bs 4 der I1andumlegungsverordnung vollzieht sich mit der
Genehmigung der Uebergang des Eigentums, de±~ beschränkten diiig—

lichen Rechte und der Vor— und Anmerkungen.

Demnach wird

beschlossen:

1 Von der vorschriftsgemassen Auflage der Vorlagen fur die tau—

landumlegung zur Erstellung der Zufahrtsstrass-e zur 1‘T 1 Oen—

singen wird zustimmend Kenntnis ~genommen.

2 Das von der kantonalen Bauland~mlegungskommission beschlos

sene Reglement fur den provisorischen Besitzubergang wird

genehmigt~

3. Die gegen die Vorlagen bei der Kant. Baulandumlegungskommission

eingereichten Einsprachen~ die gütlich bereinigt oder zurück

gezogen wui~den, oder bei denen der Entscheid der Kommission

unangefochten blieben, können als erledigt abgeschrieben werden.

4. Vom Rückzug der bei~en Beschwerde~

a) des Adolf Berger, Oberdorf, Oensingen

b) des Alfred Weber, Elektrofachgeschäft,..Oensingen,
vertreten durch Dr. W. Fröhlicher, Fürsprecher, Solothurn

wird. Kenntnis genor~en. Beide Beschwerden werden als eriedigt

abgeschrieben.

5. Auf die Beschwerde der FrauNathild.e Hunziker—Baumgartner,

Baisthal, ~ird nicht ~in~etreten. ~ie hat eine Entscheidge—

bühr von Fr. 35.—— zu bezahlen.

6. Die Beschwerde der von Roll AG, Werk Klus, wird abgewiesen.
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Die Beschwerdef~rerjn ~at eine~von Fr. 50.__

zu bezahlen

7. Die Beschwerde des Josef Bloch~~~~ Wagner~~ Oensingen

wird abgewie55~

Der Beschwerdef~rer hat eine Entscheidg5~~~ von Fr., 50,_

ZU bezahlen

8. Die von der Kant, Baulandu~le~gsko. im Wertklassen_

plan festgese~~~5~ ~sätze werden allgeme~~ um Fr. 5.~—/m2

erhöht.

Im Ubrigen wird sämtlichen Vorlagen der Kant. Baulandumle~gs
( kommission einschliesslich der ir~ Einspracheverfahr getrof

fenen Aenderungen, die ~enehmi~ng erteilt.

Damit vollzieht sich der Ueb.erga~~~5g Eigentums, de~b~L

schrankten dinglich5~ Rechte und der Vor— und ~erkungen

9. Die Kant. Baulandumle~gsk. beauftragt, sämt

lichen betroffenen~den unter Ziff 8 ~ievor

durch den Regierung~~~~~~~ur

Kenntnis zu bringen. -

10 Die Kant Baulandumle~gsk~ wird verhalten, durch

das Ing —Euro Bernasconi + Schubiger in Solothurn dem kant

Bau_Departement der Amtschreiber~i Balsthal und der Ein—
( ~Oensingen folgende bereini~e Unterlagen ZUzu~

Stellen: - --

a) Neuzuteilung5p1~

• b)~-und .Fl~chenverzejchfli (ne~er Besit~t~nd)

c) Dienstbarkeitenpla 1 1000 (neuer Besitzstand)

d) Tabelle Dien~tbarkeit~(

(Bau_Departement j e 2, ~ts chr~~erei und Einwo1~e~g~~6 ~d
Oensingen je 1 Exemplar.)

11. Die ~1tschreiberei Balsthal wird beauftragt, die nötigen Ein_

tra~ngen im grundbuch vorzune~en
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~~tscheidgeb~r Fr. 35.—— (Staatskafllei Nr. 491a)

ntscheidgeb~~ Fr. 50.—— (StaatskanZlei Nr. 491h)
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Der Staatsschreiber

Bau_Departement (5)
Jur. Sekretär des ‘B~ü_Departemente5 (Rz) (4) und plan
Kan1~.Ti~ftauamt ::(2)
BUro fär Nationa15t~Bssen
Kant. ‘p1anungs~telle
~ AckerbauStelle (2)
Kant. NelioratiOnsamt
Kant. ~errn~SS~mg5~mt -

Kant. Gr~dbuChiflSPe~0~t, Olten
Sekretariat der K~t. ~~tasterschatZ~g
pin~nzverwa1tu~ag (2)
Kant. ~~~~aitungsgericht, Herrn 0ber~iC~ter Dr. Bähler
mtschr~i~erei Balsthal(2)

Kant.~
Herrn Gottl. Kaiser, Biberist,. Fr~s..
Herrn Jul. Schläfli, Kant. Ackerbaustelle, Sekr.

Ing.—BürO BernascOni ~‚Schubiger, Hermesbühlstr. 4; Solothurn
Ammannamt der ~j~~Q~ergemeinde Oensingen
Herrn Adolf Berge~b, Oberdorf, Oensingen
Herrn Dr. W. Fröhlicher, Fürsprecher und Nötar, Solothurn (2)
Frau Mathilde~~olothurnerstr. 245, Balsthal,

OHARGE NN. Fr. 35. —~ .

von Roll AG., Werk Klus, Balsthal Eingeschrieben NN Fr. 50.——
Herrn Josef Bloch~~Müller, Wagnerei, Qensingen, Einge~

schrieben NN Fr~ 50.——


